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ZeSo 8/2001 Berichte

Aus Bundespolitik und Sozialversicherung

• Erleichterte Einbürgerung: Die
Bevölkerung befürwortet mehrheitlich die
erleichterte Einbürgerung von
Ausländerinnen der zweiten und dritten
Generation. Dies ergab eine repräsentative
Umfrage des GfS-Forschungsinstitutes
(www.gfs.ch/publikationen). 81 Prozent
der Befragten unterstützen
Einbürgerungserleichterungen für junge, in der
Schweiz aufgewachsene Ausländerinnen

der zweiten Generation. 56 Prozent
sind damit einverstanden, dass

Ausländerinnen, deren Eltern bereits in der
Schweiz leben, das Bürgerrecht durch
eine blosse Erklärung erwerben können.

Das im Rahmen der Bürgerrechtsrevision

vorgesehene Beschwerdeverfahren

wird nur von 42 Prozent
unterstützt. Die Schweizerinnen messen
den Sprachkenntnissen einen hohen
Stellenwert bei: 78 Prozent sehen
genügende Sprachkenntnisse als Voraussetzung

für den roten Pass an, und sogar
91 Prozent finden, Ausländerinnen mit
ungenügenden Sprachkenntnissen sollten

nach der Einreise einen Sprachkurs
belegen. Die Resultate der Umfrage fielen

ausländerfreundlicher aus als im
Vorjahr. - Nicht abgerückt von ihrer
Verweigerungshaltung ist dagegen die
SVP, die ein Referendum gegen die
Bürgerrechtsreform in Aussicht stellt.

• Ausländerkriminalität: Die Arbeitsgruppe

Ausländerkriminalität (AGAK)
empfiehlt integrationsfördernde
Massnahmen, um einem kriminellen Verhalten

vorzubeugen. Im Asylbereich sollen

Betreuungsstrukturen und
Beschäftigungsprogramme geschaffen werden
um zu verhindern, dass junge männli¬

che Asylsuchende in die Kriminalität
abgleiten. Andererseits plädiert die AGAK
dafür, Personen mit krimineller Vergangenheit

möglichst schon in den
Empfangsstellen zu erfassen, damit deren
Gesuche prioritär bearbeitet werden
können. Die Kommission ist besorgt
wegen der angespannten finanziellen
und personellen Mittel bei Bund,
Kantonen und Gemeinden. Eine angemessene

Prävention komme günstiger zu
stehen als die Folgekosten von Versäumnissen.

• Familienbesteuerung: Die
Wirtschaftskommission (WAK) des Nationalrates

hat sich mit 16 zu 8 Stimmen für
das vom Bundesrat vorgeschlagene
Teilsplitting entschieden. Laut einem
Bericht der Depeschenagentur SDA kam
dieser Entscheid zustande, nachdem die
CVP einen Schwenker vollzog und sich
vom Familiensplitting, das von der Linken

bevorzugt wird, abwandte. In einer
zweiten Sitzung im Juli entschied die
WAK, die Abzüge für Kinder beim
Reineinkommen und nicht beim Steuerbetrag

vorzunehmen, da nur noch der
Kanton Genf das letztere Modell
anwende. Die Abzüge sollen gleichzeitig
auf 11'000 Franken (bisher 9000 Fr.)
und für in Ausbildung stehende Kinder
auf 14'000 Franken erhöht werden. Die
Betreuung durch Dritte, z.B. für Krippekosten,

ist der WAK einen Abzug von
7000 Franken wert, der Bundesrat
schlägt dafür nur 4400 Franken vor. Die
WAK wird im August eine zweite Lesung
durchführen, so dass sich der Nationalrat

als Erstrat frühestens im Herbst mit
der Vorlage befassen kann. pd/cab
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